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Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur 
Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur 

Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung 
vom 09. Juli 2021

(BGBI. Nr. 43/2021, S. 2570, ausgegeben am 16.07.2021)

1. Allgemeines 

Mineralische Abfälle stellen mit etwa 240 Mio. Tonnen (t) den mit Abstand größten Abfallstrom in 
Deutschland dar. Deren Verwertung (und ggf. Beseitigung) so zu steuern, dass den Anforderungen der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen an ein nachhaltiges und ressourcen-
effizientes Wirtschaften bestmöglich entsprochen und der Schutz von Mensch und Umwelt unter 
Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten gewährleistet wird, stellt eine 
zentrale umweltpolitische Aufgabe dar.  

Die beiden wichtigsten Verwertungswege für mineralische Abfälle sind das Recycling, also die 
Aufbereitung und der nachfolgende Einbau in technische Bauwerke, sowie die sonstige stoffliche 
Verwertung in Form der Verfüllung von Abgrabungen und Tagebauen. Die hierbei zu beachtenden 
Anforderungen an den Schutz des Menschen sowie des Bodens und des Grundwassers sind bisher 
nur auf gesetzlicher Ebene und nur in sehr allgemeiner Form rechtsverbindlich geregelt.  

Die als Beurteilungsgrundlage in der Praxis häufig herangezogenen Regelwerke – die LAGA-Mitteilung 
20 und die „Technische Regel Boden“ – bilden weder eine bundeseinheitliche noch eine rechts-
verbindliche Grundlage für die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung mineralischer Abfälle. 

Auch aus fachlicher Sicht entsprechen diese Regelwerke nicht mehr in vollem Umfang dem  
gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse.  

Wesentliche Ziele der in dieser Mantelverordnung vorgesehenen Regelungen sind  

• die im Sinne des § 6 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) bestmögliche Verwertung von 
mineralischen Abfällen zu gewährleisten sowie  

• die Anforderungen an die nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des 
Bodens im Sinne des § 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) näher zu bestimmen 
bzw. an den gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse anzupassen. 

2. Inhalte der Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und 
der Gewerbeabfallverordung 

In der Artikelverordnung werden folgende Verordnungen neu geregelt bzw. geändert: 

• Artikel 1: Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatz- 
               baustoffen in technischen Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV -) 

• Artikel 2: Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

• Artikel 3: Änderung der Deponieverordnung (DepV) 

• Artikel 4: Änderung der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) 

Mit dieser Artikelverordnung sollen eine Verordnung über Anforderungen an den Einbau von 
mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung; EBV) eingeführt,  
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die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) neu gefasst sowie die 
Deponieverordnung (DepV) und die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) geändert werden.  

Dabei sollen vor allem mit der Einführung der Ersatzbaustoffverordnung und der Neufassung der 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung die u. a. in mehreren Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben und in einem Planspiel gewonnenen Erkenntnisse in einem in sich schlüssigen und 
aufeinander abgestimmten Konzept für den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische 
Bauwerke sowie das Auf- oder Einbringen von Materialien auf oder in den Boden aufgegriffen und 
umgesetzt werden.  

Daneben sollen weitere Regelungsbereiche der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
umfassend an den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen und vollzugspraktischen Erkenntnisse 
angepasst werden. 

3. Artikel 5: Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), die zuletzt durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. 
Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, außer Kraft.

Stand: 08/2021 


